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Vorwort 
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Bayreuth vorgelegen. Für die Publikation wurden Literatur und Rechtspre-
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Prof. Dr. Ulrich Spellenberg, verpflichtet. Er hat meine Begeisterung für 
das Internationale und französische Privatrecht sowie das wissenschaftli-
che Arbeiten geweckt und mir während der schönen Assistentenzeit an 
seinem Lehrstuhl die Promotion ermöglicht. Dabei gewährte er mir stets 
den nötigen Forschungsfreiraum, stand andererseits jedoch jederzeit für 
hilfreiche Anregungen und fruchtbare Diskussionen zur Verfügung. Dan-
ken möchte ich ferner Herrn Prof. Dr. Rudolf Streinz, dessen Betreuung 
der europarechtlichen Ausführungen weit über die Tätigkeit eines bloßen 
Zweitgutachters hinausging. Zu Dank verpflichtet bin ich zudem Herrn Dr. 
Stefan Leible, auf den die Themenstellung dieser Arbeit zurückgeht und 
und mit dem ich zahlreiche interessante Gespräche führen konnte. Nicht 
zuletzt gilt mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Thomas Pfeiffer, Biele-
feld. Durch die persönlich wie wissenschaftlich sehr anregende Zeit an 
seinem Lehrstuhl hat er mir Gelegenheit gegeben, diese Bayreuther Dis-
sertation in Ruhe fertigzustellen. 

Schließlich möchte ich den Direktoren des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg ganz herzlich 
für die Aufnahme der Arbeit in diese Reihe danken. 

Bielefeld, im August 2000 Robert Freitag 
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Einleitung 

I. Einführung in die Problemstellung 

1. Prolegomena 

„Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der 
freie Verkehr von Waren [...] gewährleistet ist." (Art. 14 EGV) 

Mit dieser Zielbestimmung für die Europäische Gemeinschaft verbin-
den sich Erwartungen an einen Wirtschaftsraum, in dem sich der grenz-
überschreitende Handel ebenso frei und ungehindert entfalten kann wie 
wirtschaftliche Transaktionen innerhalb eines Staates. Zu Euphorie besteht 
dennoch auch zwölf Jahre nach Einfügung der Vorschrift in den EG-Ver-
trag durch Art. 13 der Einheitlichen Europäische Akte1 kein Anlaß. Trotz 
aller Bemühungen und Fortschritte im Integrationsprozeß sind die Hinder-
nisse, die den Wirtschaftsverkehr in Europa behindern, noch immer viel-
faltig. Die Schwierigkeiten im Allgemeinen spiegeln sich auch im Klei-
nen, Speziellen wider. So wird der grenzüberschreitende Warenabsatz 
zwischen den Mitgliedstaaten nicht allein durch fintenreiche nationale Le-
gislativen und Behörden behindert, die aus offenem oder versteckten Pro-
tektionismus künstlich Handelsbarrieren errichten. Bereits die von Staat 
zu Staat erheblich variierenden zivilrechtlichen Rahmenbedingungen kön-
nen der Praxis erhebliche Probleme bereiten. 

Geradezu exemplarisch für diesen Befund ist der Sektor des Produkt-
haftungsrechts. Trotz Erlasses der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte2 bestehen in 
der Union neben dem vereinheitlichten Recht die unterschiedlichsten na-
tionalen Regelungen über Art und Umfang des Schadensersatzes fort. 
Denn gemäß ihrem Art. 13 hindert die Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht, 
ihr bisheriges Recht weiterhin anzuwenden, solange dies nur für den Ge-
schädigten vorteilhafter ist als der Richtlinienstandard. Zudem reduziert 
sich der Harmonisierungseffekt der Richtlinie durch zahlreiche Umset-

1 BGBl. 1986 II, S. 1102 ff. 
2 ABl. 1985 Nr. L 210, S. 29 ff. 
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zungsoptionen zugunsten der Mitgliedstaaten und den beschränkten An-
wendungsbereich des Sekundärrechts: Nur Ansprüche wegen Schädigun-
gen durch Produkte, die für den privaten Gebrauch bestimmt sind, unter-
liegen dem vereinheitlichten Recht; für gewerbliche Waren bleibt es bei 
den bisherigen, je nach Mitgliedstaat anders geprägten Haftungsregimes.3 

Im grenzüberschreitenden Handel potenzieren sich die Schwierigkeiten 
für die Beteiligten des Produkthaftungsfalles. Immerhin ist das Recht der 
Internationalen Zuständigkeit seit Inkrafttreten des Europäischen Gerichts-
stands- und Vollstreckungsübereinkommens (EuGVÜ)4 gemeinschaftsweit 
vereinheitlicht, so daß alle Gerichte in der Union ihre Zuständigkeit nach 
denselben Kriterien bestimmen. Anderes gilt jedoch hinsichtlich der kolli-
sionsrechtlichen Bestimmung des anwendbaren Rechts. Völkervertraglich 
geregelt wurde innerhalb der Gemeinschaft mittels des Römischen EWG-
Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendba-
re Recht vom 19.6.1980 (EVÜ) lediglich das Internationale Vertragsrecht.5 

Nur soweit der Geschädigte vertragliche Ansprüche gegen den Hersteller 
geltend macht, kann er daher das maßgebliche Recht überall in der Union 
nach denselben Kriterien ermitteln. Stützt er sich dagegen auf deliktische 
Tatbestände oder steht er in keiner (unmittelbaren) Vertragsbeziehung 
zum Hersteller,6 kommt es auf das Internationale Deliktsrecht des Ge-
richtsstaates an. Da sich die Vorschriften über die Anknüpfung von Pro-
dukthaftungsansprüchen trotz weltweit verbreiteter Verweisung auf das 
Recht am Ort der Begehung des Delikts (lex loci delicti)7 von Land zu 
Land unterscheiden, hat die Wahl des Gerichtsstandes mittelbar auch 
Auswirkungen auf das in der Sache anwendbare Recht. Somit kommt der 
Auswahl des Gerichtes, vor dem der geschädigte Kläger seine Ansprüche 
geltend macht, eine ganz entscheidende Bedeutung zu; die diesbezügliche 
Entscheidung wird durch die jeweiligen nationalen Sach- und Kollisions-
rechte determiniert. Folge ist das sogenannte forum Shopping5. 

Zu den weiteren Harmonisierungsdefiziten ausführlich § 3. 
4 BGBl. 1972 II, S. 774. 
5 BGBl. 1986 II, S. 810. Immerhin liegt nunmehr auch ein Vorschlag für eine „Eu-

ropäische Konvention über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbare 
Recht" vor, abgedruckt IPRax 1999, S. 286 ff. 

6 Ausführlich zur Beschränkung des Anwendungsbereiches des EVÜ auf unmittel-
bare vertragliche Beziehungen der Parteien unten § 6.V. 

7 Dazu G. Hohloch, Das Deliktsstatut, S. 7 ff. 
8 Vgl. zu dem Begriff J. Kropholler, IPR, § 58 IV 1. 
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Umgekehrt kann sich ein Hersteller, der ein Produkt in mehreren Staa-
ten vertreibt, nie sicher sein, welchem Recht mögliche Ersatzansprüche 
der durch seine Ware Geschädigten unterliegen. Zusätzlich ergeben sich 
für den Produzenten bereits aus dem grenzüberschreitenden Vertrieb der 
Ware Nachteile gegenüber auf demselben Markt rein national agierenden 
Konkurrenten. Letztere müssen sich bei einem innerstaatlichen Produkt-
haftungsfall ausschließlich nach den rechtlichen Standards der ihnen be-
kannten Rechtsordnung beurteilen lassen. Der ausländische Anbieter hin-
gegen ist gezwungen, nicht nur mit der Geltung der von seinem Hei-
matrecht verschiedenen Rechtsordnung am Markt zu rechnen; das interna-
tionale Element des Haftungsfalles mag sogar dazu führen, daß er nach 
seinem Heimatrecht haften muß, das strengere Maßstäbe vorsieht als das 
für seine Wettbewerber geltende Marktortrecht. 

2. Spezifika des deutsch-französischen Handels 

Die geschilderten Probleme lassen sich besonders prägnant am wirt-
schaftlich bedeutsamen deutsch-französischen Handel aufzeigen. Eine 
vergleichende Analyse des Sach- und Kollisionsrechts der Produkthaftung 
beider Länder ist deshalb besonders vielversprechend, weil sie trotz aller 
wirtschaftlicher und politischer Nähe im sach- und kollisionsrechtlichen 
Produkthaftungsrecht partiell diametral entgegengesetzte Konzeptionen 
verfolgen. Während im deutschen Sachrecht die Herstellerhaftung tradi-
tionell dem Deliktsrecht zugeordnet wird,9 geht die französische Recht-
sprechung im Rahmen sogenannter Vertragsketten (chaînes de contrats) 
davon aus, daß der Geschädigte vertragsrechtlich begründete Rechtsbehel-
fe geltend machen könne, solange er die Ware aufgrund einer ununterbro-
chenen Reihe sukzessiver Kaufverträge auch nur mittelbar vom Produ-
zenten erworben hat.10 Danach stehen ihm ausschließlich Ansprüche aus 
kaufvertraglicher Sachmängelgewährleistungsrecht zu, weil nach deut-
schem Recht als konkurrierend betrachtete deliktsrechtliche Rechtsbehelfe 
nach der Doktrin des non-cumul ausgeschlossen sind.11 

Diese Unterschiede werden in der Praxis durch die Produkthaftungs-
richtlinie nicht beseitigt. Frankreich hat die Richtlinie erst mit zehnjähri-
ger Verspätung 1998 durch eine Änderung des Code civil umgesetzt.12 In 

* § 1.1. 

1 0 § 2 . 
11 D a z u § 2.1.3. 
12 Loi n° 389-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux, J.O. v. 21.5.1998, S. 7744 ff. Abgedruckt u.a. in PHI 1998, S. 132 f. 
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Deutschland hingegen führt das ProdHaftG in der Rechtspraxis ein Schat-
tendasein. Hauptursache hierfür ist, daß die Produkthaftungsrichtlinie we-
gen ihrer begrenzten Reichweite das unvereinheitlichte nationale Haf-
tungsrecht fortbestehen läßt.13 

Zusätzlich wirken sich die unterschiedlichen sachrechtlichen Vor-
schriften unmittelbar im Kollisionsrecht aus: Die deutschen Gerichte 
knüpfen auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Internationalen Privat-
recht für außervertragliche Schuldverhältnisse und für Sachen14 am 
1.6.1999 die Produkthaftung an den Deliktsort an.15 In Frankreich hinge-
gen werden die Ansprüche innerhalb einer sogenannten Vertragskette 
(chaine de contrats) anders gehandhabt. Sie beurteilen sich nach dem 
Recht, dem der erste Vertrag zwischen dem Hersteller und Endabnehmer 
unterlag.16 Die Ermittlung des danach berufenen Vertragsstatuts wird da-
durch erschwert, daß Frankreich zahlreichen völkerrechtlichen Konventio-
nen beigetreten ist, deren Anwendbarkeit auf Produkthaftungsansprüche 
sehr fraglich ist. Bestand zwischen den Parteien des Produkthaftungsfalles 
hingegen keine Vertragskette, kommt in Frankreich nicht etwa das auto-
nome Kollisionsrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse zur An-
wendung, sondern die Haager Produkthaftungskonvention von 1973,17 die 
komplizierte Regeln zur Bestimmung des anwendbaren Rechts enthält. 

Die Untersuchung soll sich auf Haftungsfalle beschränken, die nach 
deutschem Verständnis dem Internationalen Deliktsrecht unterliegen. 
Hierfür spricht nicht etwa die „bessere" Konzeption des deutschen Rechts. 
Maßgeblich ist vielmehr, daß das Internationale Vertragsrecht in 
Deutschland und Frankreich gleichermaßen durch das EVÜ bestimmt 
wird, der rechtsvergleichende Ertrag einer weitergehenden Analyse damit 
gering wäre. Zum anderen sind es gerade die grenzüberschreitenden Si-
tuationen der dem deutschen Rechtsverständnis unbekannten Vertragsket-
te, die durch ihre Komplexität gemeinschaftsrechtliche Kritik geradezu 
herausfordert. Hinzu kommt, daß auch das französische Deliktsrecht mit 

Art. 13 der Richtlinie. Zu den Hintergründen der mangelhaften Harmonisierung 
vgl. § 3, speziell zu den Auswirkungen des Art. 13 der Richtlinie § 3.II.2. 

14 BGBl. 1999 I, S. 1026 ff. 
15 Siehe § 4.III. 
16 Nachw. § 5.1.1.b). 
17 Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits v. 21. 

Oktober 1972. Von Frankreich ratifiziert durch Gesetz Nr. 77-411 v. 18. April 1977 
(J.O. v. 19. April 1977), in Kraft sei tdem 1.10.1977 (Dekret Nr. 77-1210 v. 10. Oktober 
1977). Deutschland hat das Abkommen nicht ratifiziert. 
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Umsetzung der Produkthaftungsrichtlinie erhebliche Änderungen erfahren 
hat, die darzustellen lohnt. Bedingt durch die Konstruktion der chaîne de 
contrats kommt im übrigen auch die vorliegende Darstellung nicht ohne 
eine Vertiefung gerade der vertraglichen Produkthaftung des französischen 
Rechts aus. Dagegen vermeidet der gewählte Ausgangspunkt eine Aus-
grenzung der sach- und kollisionsrechtlich unerhört komplizierten Pro-
bleme des Verhältnisses konkurrierender Ansprüche aus vertraglicher Ge-
währleistung mit solchen aus Delikt. Die Erörterung dieses Fragenkreises 
soll hier nicht unternommen werden. 

3. Einwirkungsmöglichkeiten des Europäischen Gemeinschaftsrechts 

Der skizzierte sach- und kollisionsrechtliche Hintergrund provoziert 
Zielkonflikte mit dem Binnenmarktprinzip im Allgemeinen sowie der Wa-
renverkehrsfreiheit des Art. 28 EGV im Besonderen. Denn daß die 
Schwierigkeiten der Rechtsverfolgung und -anwendung zugleich eine fak-
tische Erschwerung des Handels in der Gemeinschaft bedeuten, kann nicht 
ernstlich geleugnet werden. 

Da die mangelhafte Sachrechtsintegration nicht ohne weitere legislato-
rische Maßnahmen Brüssels behoben werden kann, richtet sich gemein-
schaftsrechtliche Kritik an den unbefriedigenden Zuständen der Interna-
tionalen Produkthaftung gerade auch gegen das Internationale Privatrecht 
der Mitgliedstaaten. Das liegt nahe, greifen die nationalen Kollisionsnor-
men doch ebenso wie das Gemeinschaftsrecht nur aufgrund des grenzüber-
schreitenden Bezuges des Produkthaftungsfalles ein. Es erscheint daher 
plausibel, mit den Mitteln der höherrangigen Gemeinschaftsrechtsordnung 
die Unzulänglichkeiten im „Zusammenspiel" der mitgliedstaatlichen 
Rechte zu beheben. 

Bei dieser europarechtlichen Betrachtung, die zu begutachten Anliegen 
dieser Untersuchung ist, lassen sich zwei große Entwicklungslinien unter-
scheiden: Zum einen werden unmittelbar aus dem Sekundärrecht der Pro-
dukthaftungsrichtlinie Vorgaben für die Kollisionsrechte abgeleitet. Favo-
risiert werden - je nach Position - die Anwendung der lex fori, des Rechts 
am Ort des Inverkehrbringens des Produktes oder gar ein unmittelbarer 
Rückgriff auf die Richtlinie als innerstaatlich geltendes Sachrecht.18 

Zum anderen wird ein auf Art. 28 EGV gestützter primärrechtlicher An-
satz vertreten, wonach die Rechtsvielfalt im Sach- und Kollisionsrecht den 
Binnenmarkt und die Warenverkehrsfreiheit behindere. So wird vorge-

Dazu § 7 der Arbeit. 
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schlagen, Art. 28 EGV im Sinne einer Kollisionsnorm auszulegen, die oh-
ne Rücksicht auf die nationalen Internationalen Privatrechte die Beurtei-
lung der Herstellerhaftung nach dem Heimatrecht des Produzenten (Her-
kunftslandprinzip) gebiete. Andere erweitern den geschilderten Grundsatz 
und verlangen, daß der Hersteller entweder seinem Herkunftsrecht oder 
dem am Marktort geltenden Recht unterliege, wobei im Zweifel das für 
ihn günstigere gelten solle (favor offerentis).19 

Daneben wird bereits in der Anwendung eines ausländischen Rechts 
durch einheimische Gerichte gelegentlich eine Behinderung des Handels 
gesehen, die sich nur durch die prinzipielle Geltung der lex fori oder die 
Gewährung von Rechtswahlfreiheit vermeiden lasse. Zurückhaltender sind 
diejenigen Stimmen, die nur einzelne Anknüpfungsregeln der nationalen 
Kollisionsrechte (insbesondere die Anknüpfung an die Staatsangehörig-
keit) auf ihre Gemeinschaftsrechtskonformität überprüfen wollen.20 

II. „ Produkthaftung " und „ responsablite du fait des produits " 

Zur näheren Erläuterung des Untersuchungsgegenstandes ist es notwen-
dig, den Begriff der Produkthaftung näher zu definieren und zu spezifizie-
ren. Dabei ist zu beachten, daß es sich bei dem hier verwendeten Wort 
„Produkthaftung" um einen Systembegriff des deutschen Sachrechts han-
delt, der außerhalb des deutschen Rechtsraumes sowohl sach- als auch 
kollisionsrechtlich von geringer Aussagekraft ist.21 Da die vorliegende 
Arbeit sich jedoch primär auf der Ebene des Internationalen Privatrechts 
sowie des Europarechts bewegen soll, mag ein derartiger Definitionsansatz 
dennoch seine Berechtigung haben. 

1. Produkthaftung in Deutschland 

In der juristischen Fachliteratur zur „Produkthaftung" herrscht eine 
verwirrende Sprachvielfalt, soweit es um die exakte Bezeichnung für die 
hinter den jeweils verwendeten Begriffen stehenden Haftungsfragen geht. 
Die Spannweite reicht dabei von der „Produzentenhaftung"22 über die 

19 Ausführlich dazu § 10. 
2 0 Weiter § 1 1 . 
2 1 Zur Verwendung von Systembegriffen des nationalen Rechts im Internationalen 

Privatrecht als Qualifikationsproblem: G. Kegel/K. Schurig, IPR, § 7; ./. Kropholler, 
IPR, § 12 II, § 17 I; MünchKomm!H. Sonnenberger, Einl. IPR Rn. 451. 

2 2 Der Begriff dürfte am weitesten verbreitet sein, vgl. beispielsweise E. Deutsch, 
Der Zurechnungsgrund der Produzentenhaftung, VersR 1988, S. 1197 ff. sowie das 
Schrifttum zur Herstellerverantwortlichkeit. 
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„Produkt(e)haftung"23 und die „Produktenhaftung"24 bis zur „Haftung des 
Herstellers für fehlerhafte Produkte".25 Was auf den ersten Blick allenfalls 
als sprachlicher Individualismus der Verfasser erscheinen könnte, erweist 
sich bei näherem Hinsehen als inhaltlicher Streit, der provokant sogar als 
„Glaubenskrieg" bezeichnet wurde.26 Denn während bei der „Produzenten-
oder Herstellerhaftung" die Person des Verantwortlichen und damit sein 
schuldhaftes Verhalten im Vordergrund steht, läßt sich der „Produkt- bzw. 
Produktehaftung" eine stärkere Beziehung zum schadensstiftenden Pro-
dukt selbst entnehmen, d.h. zu einer verschuldensunabhängigen Ein-
standspflicht für die Fehlerhaftigkeit der Ware im Sinne der amerikanische 
strict products liability27. 

Für die vorliegende kollisionsrechtliche Untersuchung soll das Ver-
ständnis des Bundesgerichtshofes maßgeblich sein, der die Verantwort-
lichkeit des Herstellers für von seinen Produkten verursachte Schäden aus 
der Verschuldenshaftung der §§ 823 ff. BGB abgeleitet hat und damit zu-
mindest im Ansatz von der „Produzentenhaftung" ausgeht.28 Nur soweit es 
im Rahmen der internationalprivatrechtlichen Erörterungen erforderlich 
ist, wird die Unterscheidung zwischen Gefährdungs- und Verschuldens-
haftung näher erörtert,29 zumal nicht alle Autoren mit ihrer Begrifflichkeit 
ein unterschiedliches Verständnis verbinden30 und das deutsche Kollisi-

So z.B. der Titel des Berichts von U. Drobnig, in: E. v. Caemmerer (Hrsg.), 
Vorschläge und Gutachten (1983), S. 298. 

2 4 Vgl. B. Lindemeyer, Die Entwürfe des Europarats und des Europäischen Ge-
meinschaften, WRP 1975, S. 420 ff. und W. Lorenz, Das internationale Privatrecht der 
Produktenhaftpflicht, FS Wahl (1973), S. 185 ff. 

2 5 Zu diesem Streit T. Winkelmann, Produkthaftung bei internationaler (Jnterneh-
menskooperation, S. 129 ff. 

26 Grafv. Westphalen, ZIP 1986, S. 139. 
2 7 Grundlegend das Urt. Greenman v. Yuba Power Products, Inc., 377 P.2d 897 

(Cal. 1963). Vgl. auch 63 Am.Jur. 2d, Products Liability, § 517 und § 402A Restatement 
(Second) of Torts (1965) sowie nunmehr § 402A Restatement (Third) of Torts: Products 
Liability (1998) (dazu u.a. krit. G. Conk, Is there a Design Defect in the Restatement 
[Third] of Torts: Products Liability, Yale L.J. 109 [2000], S. 1087 ff.). 

2 8 Ausführlich § 1.1. 
2 9 Näher in § 7.IV. 
30 U. Drobnig, Produktehaftung z.B. verwendet im Titel seiner Arbeit den Begriff 

der Produkthaftung, wechselt jedoch gleich im ersten Satz des Artikels zur „Produzen-
tenhaftung" über. Auch W. Lorenz gebraucht für seinen Beitrag: Das internationale Pri-
vatrecht der Produktenhaftpflicht, FS Wahl (1973), S. 185 ff. einen anderen Begriff als 
in dem Aufsatz: Europäische Rechtsangleichung auf dem Gebiet der Produzentenhaf-
tung, ZHR 151 (1987), S. 1 ff. 
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onsrecht nach der hier vertretenen Ansicht zwischen beiden Formen der 
Haftung nicht differenziert.31 Entsprechend dem vorherrschenden Sprach-
gebrauch wird in der Folge dennoch der Begriff der Produkthaftung favo-
risiert, zumal unabhängig von der Verschuldensfrage stets ein defektes 
Produkt im Ausgang der Herstellerverantwortlichkeit steht. 

2. La responsabilité du fait des produits 

In Frankreich hat sich für das Phänomen der Produkthaftung unabhän-
gig vom dogmatischen Verständnis iherer Grundlagen allgemein der Be-
griff der „responsabilité du fait des produits" eingebürgert.32 Auch das 
französische Gesetz zur Umsetzung der Produkthaftungsrichtlinie33 ver-
wendet diesen Terminus, der für diese Untersuchung demnach maßgibt. 

III. Gang der Darstellung 

Den aufgeworfenen Problemen des Sach- und Kollisionsrechts im 
deutsch-französischen Produkthaftungsrecht entsprechend gestaltet sich 
der Gang der Untersuchung. In einem ersten Teil (Kapitel 1) ist unter Be-
rücksichtigung des Einflusses der Produkthaftungsrichtlinie und ihrer je-
weiligen nationalen Umsetzungen die fortdauernde Relevanz der kolli-
sionsrechtlichen Fragestellung zu belegen. Die Unterschiede im unverein-
heitlichten und harmonisierten Sachrecht der Produkthaftung Deutsch-
lands und Frankreichs sind trotz Umsetzung der Produkthaftungsrichtlinie 
durch beide Staaten gleichwohl so groß, daß die internationalprivatrechtli-
che Entscheidung für die Anwendung der einen oder anderen Rechts-
ordnung nicht offen bleiben kann. 

Alsdann werden die Anknpüfungssysteme des Internationalen Produkt-
haftungsrechts beider Staaten unter Einbeziehungen der jeweils geltenden 
völkervertraglichen Regelungen ausgeführt, wobei auch hier Rolle und 
Auswirkungen der Produkthaftungsrichtlinie auf die bisherigen nationalen 
Rechte gesondert und kritisch gewürdigt wird (Kapitel 2). Auf dieser 
rechtsvergleichend ermittelten Basis sind anschließend die Einflußmög-
lichkeiten des primären Gemeinschaftsrechts auf die Grundsätze des Inter-
nationalen Produkthaftungsrechts ausführlich zu diskutieren (Kapitel 3). 

3 1 Ausfuhrlich unten § 7.IV.2. 
3 2 Statt aller F. Terrê/P. Simler/Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Nr. 944. 
3 3 Oben Fn. 12. 



Kapitel 1 

Das Sachrecht der Produkthaftung in 

Deutschland und Frankreich 

Einführung 

Eine rechtsvergleichende Untersuchung der „europäischen Produkthaf-
tung" scheint auf den ersten Blick seit dem 29. Juli 1988 an Brisanz verlo-
ren zu haben. An diesem Tag lief die Frist für die Umsetzung der Produkt-
haftungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten aus.1 Man könnte daher versucht 
sein, zumindest elf Jahre vom Vorliegen europäischen Einheitsrechts2 der 
Produkthaftung auszugehen. Dem ist jedoch mitnichten so. Denn die Ge-
meinschaft hat mit der Richtlinie lediglich das Konzept einer „Mindest-
harmonisierung" verfolgt und allein verbindliche rechtliche Mindeststan-
dards in allen Mitgliedstaaten geschaffen.3 Mit dieser Vorgehensweise 
untrennbar verbunden ist indes auch das Fortbestehen von Unterschieden 
in den nationalen Sachrechten, so daß sich auch nach Erlaß harmonisie-
render Vorschriften regelmäßig Auswirkungen auf den Binnenmarkt erge-
ben, die im kleineren Maßstab denen aus den unvereinheitlichten Rechts-
materien ähneln.4 

1 Vgl. Art. 19 der Richtlinie. 
2 Zum Begriff des Einheitsrechts, der eine inhaltlich übereinstimmende sachrecht-

liche Regelung in mehreren Staaten umschreibt, vgl. J. Kropholler, IPR, § 1 1 1 . 
3 Weitergehend zu den gemeinschaftsrechtlichen Hintergründen dieser Politik die 

Nachw. § 3, Fn. 18. 
4 Allerdings stellt sich im Regelfall hier eher das Problem der sog. Inländerdis-

kriminierung, aAusführlich dazu R. Streinz, Das Problem „umgekehrter Diskriminierun-
gen", ZLR 1990, S. 487 ff. und C. Hammerl, Inländerdiskriminierung; M.-A. Reitmaier, 
Inländerdiskriminierungen. 
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Aufgrund dieser Harmonisierungsdefizite ist das Konzept der Mindest-
harmonisierung im Produkthaftung kritisch zu hinterfragen.5 Zugleich 
müssen die gem. Art. 13 der Richtlinie fortbestehenden Haftungssysteme 
aus der Zeit vor der Rechtsvereinheitlichung dargestellt werden, um die 
Unterschiede, die aus der Anwendung der einen oder anderen Rechtsord-
nung resultieren, zu verdeutlichen. Sowohl in Frankreich als auch in 
Deutschland existierte schon lange vor Erlaß und Umsetzung der Produkt-
haftungsrichtlinie ein ausgeklügeltes rechtliches Instrumentarium zur Be-
handlung von Produkthaftungsfällen. In beiden Staaten war es vornehm-
lich der Rechtsprechung überlassen, die zahlreicher werdenden Schadens-
fälle in Anbetracht des Zögerns der Legislative rechtlich aufzuarbeiten, 
um den Geschädigten zu schützen.6 Dies- und jenseits des Rheins schließ-
lich zeigte sich früh, daß die bestehenden Gesetze zur Erfassung des neu-
artigen Phänomens der Herstellerhaftung kaum taugten. In der Rechtsfin-
dung weniger frei als die anglo-amerikanischen Spruchkörper,7 suchten 
die Gerichte beider Staaten durch eine Fortentwicklung existierender An-
spruchsgrundlagen der Situation Herr zu werden. Dabei standen primär 
zwei8 Lösungsalternativen, eine Vertrags- und eine deliktsrechtliche, zur 
Auswahl.9 

Vertragliche Produkthaftungsansprüche ließen sich zunächst aus einem 
selbständigen Garantievertrag zwischen Hersteller und Endverbraucher 
begründen.10 Zum anderen ist es denkbar, dem Vertrag zwischen Produ-

5 Unten § 3. 
6 Zu den wirtschaftlichen und rechtsgeschichtlichen Hintergründen ausfuhrlich U. 

Diederichsen, Die Haftung des Warenherstellers, S. 1 ff., 273 ff.; K. Lorenz, Schuldrecht 
II / l , § 41a (S. 80 ff.) m.w.N.; J. Schmidt-Salzer, Produkthaftung, Bd. II1/1 Rn. 4.026 ff. 
Auch in anderen Rechtskreisen mußte man sich mit dem Phänomen der Produkthaftung 
früh auseinandersetzen, vgl. aus der reichen Judikatur amerikanischer Gerichte das 
grundlegende Urteil MacPherson v. Buick Motor Corp., 111 N.E. 1050 (N.Y. 1916). 

7 Das case law-System des englischen Rechtskreises erlaubt den Gerichten eine 
weitgehendere Rolle bei der Entwicklung eigenständiger Rechtsinstitute zu schaffen, vgl. 
nur K. Zweigert/H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, § 18 m.w.N. 

8 Die weiteren Alternativen zeigen MünchKomm/// .-J. Mertens, § 823 Rn. 271 
und Produkthaftungshandbuch/ U. Foerste, § 18 Rn. 6 ff jeweils m.w.N. 

9 Vgl. zu der „Zweiteilung" aus vertraglichem und außervertraglichem Produkt-
haftungsrecht J. Kellam, The Contract-Tort Dichotomy and a Theoretical Framework für 
Product Liablity Law. Aus den Schwierigkeiten des Nebeneinanders vertraglicher und 
außervertraglicher Rechtsbehelfe folgert sie die Notwendigkeit eines übergreifenden 
(„hybriden") Produkthaftungskonzepts (aaO. S. 274 ff.). 

10 Im deutschen Schrifttum vertrat diese Ansicht namentlich G. Hager, Zum 
Schutzbereich der Produzentenhaftung, AcP 184 (1984), S. 413 ff. 
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